
Nachweis
Die datenschutz cert GmbH bestätigt, dass die

IT-gestützte Verarbeitung im Rahmen einer

gem. Anlage des Antragstellers auf Basis des angegebenen

Referenzdokumentes den Anforderungen des Regelwerks

„Kriterienkatalog zur Zertifi zierung einer IT-gestützten

Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß

Art. 42 DSGVO -„information privacy standard“

genügt. 

Referenzdokument: Version vom 21.10.2024

Nachweis-ID: DSC.1457.12.2024

Videosprechstunde unter

https://www.video-patmed.de 

letzter Evaluierungstag: 13.12.2024     Nachweiserteilung: 13.12.2024     gültig bis: 12.12.2027
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Antragsnummer:
KBP-2019-01

T2med GmbH & Co. KG
Bismarckallee 15

24105 Kiel

Dr. Sönke MasebergDrDrDr SöSöSönke Maseberg
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Anlage zum Nachweis
für die Organisation

T2med GmbH & Co. KG
Bismarckallee 15

24105 Kiel

Folgende Applikationen sind Teil des Untersuchungsgegenstandes:

Diese Anlage in der Version 01/dsc ist nur gültig in Verbindung mit der
Nachweis-ID: DSC.1457.12.2024

Die Videosprechstunde wird über die Applikation https://www.video-patmed.de 
realisiert. 

Der Antragsteller erbringt die Datenverarbeitung als verantwortliche Stelle. Ver-
antwortliche Stelle ist, wer die Mittel und Zwecke der Verarbeitung festlegt. In die-
sem Fall ist der Antragsteller der Website, über die eine Videosprechstunde durch 
Behandler und Patienten durchgeführt werden kann. Denn obwohl Behandler die 

Videosprechstunde mit Patienten initiieren, triff t der Betreiber, also der Antragstel-
ler wesentliche Entscheidungen darüber, wie die Daten verarbeitet werden. Der 

Antragsteller stellt den Videodienst zur Verfügung und bestimmt hierbei sowohl 
die Bedingungen, unter denen Inhalte in die Website eingestellt werden dürfen, 
als auch die Abläufe der Website. Die Einordnung als verantwortliche Stelle ist 

somit zutreff end.
Das Gespräch zwischen Behandler und Patient hingegen ist datenschutzrechtlich 

im Verantwortungsbereich der Behandler zu sehen.

Verarbeitungsreihen im Einzelnen
Insgesamt werden folgende VR identifi ziert:

 VR-01, Besuch der Webseite
 VR-02, Registrierung Behandler für die Nutzung der Videosprechstunde 

auf dem Webportal
 VR-03, Anmeldung Patienten an einer Videosprechstunde ohne Registrie-

rung auf dem Webportal
 VR-04, Login (Behandler) auf dem Webportal
 VR-05, Accountbereich (Behandler) über das Webportal: Ansicht Profi l 
(Behandler- /Praxis-Daten), Terminübersicht, Terminanlage, Terminversand (SMS/E-

Mail)
 VR-06, Durchführung der Videosprechstunde (Videokommunikation, Me-

tada-tenverarbeitung, Au* au der Verbindung)
 VR-07, Funktionen während der Videosprechstunde: Chat
 VR-08, SMS-Versand der TAN / der Nutzerkennung 
 VR-09, E-Mail-Versand der TAN / der Nutzerkennung
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Anlage zum Nachweis
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Diese Anlage in der Version 01/dsc ist nur gültig in Verbindung mit der
Nachweis-ID:  DSC.1457.12.2024

Nicht Teil des Untersuchungsgegenstands ist insbesondere Folgendes:

Sonstige Datenverarbeitungsprozesse außerhalb der Videosprechstunde, etwa an-
dere Webseiten des Antragstellers (z.B. https://www.t2med.de) oder Social Media 

Auftritte gehören nicht zum Evaluationsgegenstand.
Während die Erfassung von personenbezogenen Kundendaten zur fi nanzbuch-

halterischen Abrechnung der Videosprechstunde vom Untersuchungsgegenstand 
umfasst ist, triff t dies nicht zu auf die eigentliche Kundendatenverwaltung im Ba-
ckend, z.B. im Rahmen von CRM-Systemen. Auch Finanz- und Lohnbuchhaltungs-

systeme gehören nicht zum Evaluationsgegenstand.
Ärztliche Dienstleistungen werden nicht durch das Webportal oder die Vi-

deosprech-stunde initiiert, sondern von den Behandlern selbst. Sie sind demnach 
weder im Referenzdokument defi niert noch Gegenstand dieser Evaluierung.

Ebenfalls laut Referenzdokument kein Bestandteil der Videosprechstunde und 
daher nicht mit evaluiert wurde die Dienstleistung des SMS-Providers seven 

communications. Während der Versand der SMS mit den Zugangsdaten Teil der 
hier evaluierten Videosprechstunde ist, gilt dies nicht für die Dienstleistungen 

des SMS-Providers. Der Provider nutzt hierfür ein eigenverantwortlich geführtes 
Gateway und agiert als Telekommunikationsprovider eigenständig. Er unterliegt 

dementsprechend keinen Weisungen des Antragstellers.
Ein Support des Antragstellers erfolgt außerhalb des hier evaluierten Webportals 

und ist daher nicht Teil der Evaluation.
Ferner kein Evaluationsgegenstand sind Applikationen („Apps“) für Tablets oder 

Smartphones sowie eventuelle Medizinprodukte des Anbieters.


